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Das wene anngrnneht und for

micke khiwe

Verfügungen zu frommen Zwecken.

Von P. Heribert Jone O. M. Cap., Münſter (Weſtf.), Dr. iur. can.

Da die Beſtimmungen des Kodex über die Gültigkeit letzt⸗

williger Verfügungen zu frommen Zwecken für die Moraltheologie

von großer Bedeutung ſind, ſo dürfen wir uns nicht wundern, daß

alle neu erſchienenen Moralwerke ſich mit dem entſprechenden Kanon

beſchäftigen. Die Erklärungen aber, welche ſie von demſelben geben,

ſind recht verſchiedenartig.

Arregui ſagt, formloſe

Teſtamente ad causas pias ſeien gültig.)

Dieſelbe Anſicht vertritt Genicot, wenn er ſagt: „Teſtamente ad

causas pias gelten im Gewiſſensbereich und müſſen erfüllt werden,

o oft nach dem kanoniſchen Rechte genügende Gewißheit über den

Willen des Erblaſſers beſteht.“?) Aertnys ſagt: „Ein formloſes

Teſtament ad causas pias iſt ſicher gültig und hat verpflichtende

Kraft,

wenn eine hinreichende Gewißheit über den Willen des Erb⸗

laſſers beſteht.“) Noldin meint, daß ſich aus dem Kodex eine

Gerechtigkeitspflicht nicht mit Gewißheit beweiſen laſſe.“) Göpfert

Rede.“5

agt: „Von einer 6

trengen Verpflichtung iſt wohl nicht mehr die

Wie bei den Moral

iſten, ſo herrſcht auch bei den Kanoniſten

keine einheitliche Auffaſſung in bezug auf die Verpflichtung form⸗

loſer letztwilliger Verfügungen zu frommen

wecken.

Eine überſichtliche Darſtellung der hauptſ

ächlichſten Autoren und

der Begründung ihrer widerſprechenden Anſichten findet ſich in

er Zeitſchrift.“)

dieſ

Aehnlich widerſprechend ſind auch die Anſichten, welche die

Kanoniſten in ihren Lehrbüchern vertreten. Vermeerſch ſagt:

„Durch dieſe Worte (haeredes moneantur) werden wir belehrt, daß

die Unterlaſſung der vom Staatsrecht vorgeſchriebenen Formalitäten

keine Entſchuldigung für die Nichterfüllung der auferlegten Pflichten

bilde.“) Eichmann ſagt: „Die alte Vorſchrift.. . wurde im Codex

ur. can. nicht erneuert; doch ſollen in ſolchen Fällen die Erben

ermahnt werden.“s) Prümmer ſagt: „Da der Cod. jur. can. be⸗

ſtimmt, daß die Erben nur ermahnt werden müßten, ſolche Teſta⸗

mente und überhaupt letztwillige formloſe Verfügungen zu erfüllen,

ſo kann der Beichtvater manchmal einen Pönitenten

1) Sum. Theol. Mor.s ne N9O.

2) Theol. Mor. In“ 675. 1919.

3) Theol. Mor. I no 690. 1919.

) Jum. Theol. Mor. I 2½½ ne 561.

5) Moraltheologie IIL n 84.

6) Jahrgang 1920, S. 249 bis 255.

7) Epit. iur. can. II n 885. 1922.

e) Lehrb. d. Kirchenr. S. 487. 1923.Das Rene burhenrecn und formloſe letztwilligeVerfügungen 3u frommen Zwecken.
Von P. Heribert Jone 0 Cap.; Münſter (Weſtf.), Dr Iur. Call
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auch wenn er ſich weigert, ene —

ſolche letztwillige Verfügung zuTfüllen.“
Bei dieſen ſich ſo widerſprechenden Anfichten der Gelehrten ſollim folgenden der Verſu gemacht werden, die rage ber die Stel

lung des Kirchenrechtes letztwilligen formloſen Verfügungen
frommen Zwecken ihrer Löſung näher bringen Dieſes Zieloll hauptſächlich dadurch erreicht werden, daß der eine oder andere

Geſichtspunkt, der bis jetzt weni
drücklicher herv orgehob ird

ger Eeret wurde, nach
Für die ellung des C0d jur Gall. letzüwilligen Verfügun

gen, die rommen Zwecken Eſtimm ſind, kommt auptfcder Gcull 1513 in Betracht. Derſelbe beſagt:
Wer nach dem natürlichen und dem kirchlichen Rechte freiber ſeine Güter verfügen kann, der kann dieſelben frommen

Zwecken ermachen durch eine chenkung unter Leb endenals auch durch eine enkung von Todes
Bei letztwilligen Verfügungen zugunſten der Kirche E Yollen

wenn möglich die Formvorſchriften des weltlichen Rechteseingehalten werden; ind ſie aher unterlaſſen worden, ſo ſollen die
Erben ermahnt werden, den Willen des Tblaſſer erfüllen

Im § 1 alſo befaßt ſich der Cod. jur. Gall hauptſächlich mit
den Perſonen, welche ihre Güter zu frommen Zwecken hinter⸗laſſen können; dagegen nthält Beſtimmungen ber die Formalitäten, E  E eingehalten werden ſollen, wenn die Uuter 3517gunſten der Kirche hinterlaſſen werden

Bei Gegenüberſtellung dieſer beiden Paragraphen fällt zunächfEin großer Unterſchied m ſprachlichen Ausdrucke auf Während 8nämlich im 8 EI 7 frommen Zwecken (ad CGalusas pias)“, E
ES in NUT „zugunſten der (in bonum Heclesiae . Aus
dem Umſtande nun, daß m 82 nUUL noch die ede iſt von Vermächt⸗ſſen „II bonum Ecelesiae“, glaubte chon Eeim Autor chließen

können, daß nach dem neuen Recht ächtniſſe für Arme und
Bedürftige überhaupt nicht ͤ-Me
gehören. 2  2 hr der Komp enz der ＋

Aber eine Schlußfolgerung geht 0  3 eit Denn wenn
derartige Legate nicht mehr zur Kompetenz der gehören
würden, dann önnten auch nicht iN Beſtimmungen darüber
egeben werden, wer ſeine Uter 20 EGalulsads Pias (im allgemeinen!)
hinterlaſſen könne. Ferner ſcheint auch Aus dem ganzen Zuſammen
hang hervorzugehen, daß die beiden Ausdrücke „Ad EGallsas Pia *

„III bhonum Eeclesiae““ m dieſem Kanon als gleichbedeutend
gebraucht werden Andernfalls hätten wir nämlich m §1 Beſtim:

Mamuäle 1Ur. eccl. 2 448
Retzbach „Die Verb

zu frommen Zwecken.“ * formloſer letztwilliger Verfügungen
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darüber, ver eine Güter 3 frommen Zwecken (ad
Galllsas pias) interlaſſen könne, ImM dagegen würden bezüglich
der Orm nuL Vorſchriften für jene gegeben, die ihre Uter
gun ten der Kirche (in 5onum EHeclesiae) hinterlaſſen wollten Da
dies nicht EI anzunehmen iſiſt55 dus dem ganzen Zuſammen⸗
hang hervorzugehen, daß ʃ„1I bonum Hcclesiae“ dasſelbe edeute
Dte „Ad EGallsas pias“, und daß demnach urch das Kirchen
rech die mpetenz der Kirche nicht eingeſchränkt Urde

Demgegenüber könnte allerdings emand den Einwurf EL

eben Aus dem Zuſammenhang geht Nur hervor daß dieſe beiden
Ausdrücke dasſelbe Cdeuten ber mit demſelben mit dem
jemand den Wusdru „I Hhonum Ecclésiae“ erweitern Iii daß
EL das gleiche bedeutet Vieé „Ad CansaS8 pias“, kann auch En anderer
den Ausdruck „Ad CEdllsSas pias“ſo einſchränken, daß 4 nicht mehr
bedeutet als 5„ honhum Heclesiae“.

Dieſer Einwand aber läßt ſich nicht Ufrecht erhalten Denn
mi demſelb Rechte entweder der Ausdruck „Ad EGalulsas PIAS

eingeſchränkt oder der andere Ausdruck „III honum EHéclesiae
eitter werden kann dann iſt dieſem 0  E der Sinn de Kirchen
geſetzes Bei Emem Zweifel aber kommt GQII 40
3ur Anwendung der beſagt 15060 Zweifel ob Emnme Vorſchrift der
Kanones rüheren Recht abweicht, darf mMan das alte Recht
nicht verlaſſen.7 Folglich darf man auch unſerem den Aus
druck „Ad EGalulsas pias‘Ni ſo einſchränken, daß A noch be
deuten würde „III honum Heclesiae“ In dem Ausdrucke „II honum
ECeclesiae“ könnte man höchſtens inſofern Eme Einſchränkung des
Ausdruckes „d Pias“ ehen, als annehmen wollte,
Urch dieſen Ausdruchk ſanktioniere der Geſetzgeber die auch ihm wohl
bekannte ſicht der Moraltheologen, daß nicht jede enkung
Arme, aiſenhäuſer, Hoſpitäler U. auch ſchon Eme Causa

PiA ſei ſondern daß ES ich IM Eme Schenkung handeln müſſe die
u Emnmer Beziehung ſtehe zZur Kirche und ihren übernatürlichen Auf
gaben, ſo daß alſo derartige chenkung, ſie aus remn phi
lanthropiſchen Gründen geſchehe, 3. Bvon Emem Freimaurer, keine
CGausa Pid H

Demnach die Ausdehnung der kirchlichen Kompetenz
ezügli P1 Ur den odex keine Einſchränkung
halten haben ſondern ich auch jetz noch auf alles jene 3u be
ziehen von dem wenigſtens den letzten Jahrzehnten all
gemeimn annahm daß C8 3zUm Rechtsbereich der Kirche gehöre

Neben der eben erwähnten Verſchiedenheit! ſprachlichen 8
druck zwiſchen 81 ud 82 findet ich aber ! dieſen beiden Paragraphen
noch Em anderer Gegenſatz, der, wie E8 ich bald zelgen wird,
viel größerer Bedeutung iſt Während nämlich ausdrückli
das ſtaatliche Recht erwähnt, wird dasſelbe übergangen. Ein
olches Verhalten kann wohl kaum unabſichtlich ſein. Dieſe Ver
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mutung, daß der Geſetzgeber mit entter Abſicht gehandelt habe,
wird noch verſtärkt, wenn man den Y  nhalt dieſer beiden Paragraphen
betrachtet. Im erſten Paragraphen ird nämlich geſagt, daß alle
ihre Uter frommen Zwecken interlaſſen können, wenn nach
dem natürlichen und kirchlichen Recht das Teie Verfügungsrecht
über dieſelben aben Vom Staatsrecht 33

ſt dabei aber keine ede
Die Teſtierfähigkeit ird demnach, ſobald ES ſich Aum eme
Pia handelt, Staatsrecht nicht beſchränkt. Mag aher uch die
Teſtierfähigkeit vom ſtaatlichen Rechte eine beſtimmte
Altersgrenze gebunden ſein, ſo enn doch die Kirche für die Teſtier⸗
fähigkeit nur jene Grenzen, E von dem Naturrecht und dem
Kirchenrecht gezogen ſind. Ander m Hier ird unächſt Qus—
drücklich die orſchr egeben, daß man ſich bei Abfaſſung der
artiger Vermächtniſſe hinſichtlich der Form die ſtaatlichen Vor
ſchriften halten ſolle. Wäre aber dieſe orſchri hinſichtlich der Form
eine uneingeſchränkte, dann waäre die Teſtierfähigkeit üb die Grenzen
des Staatsrechtes hinaus, wie ſie m anerkannt Urde, hinfällig.
erner waäre ES ogar durchaus nicht undenkbar, daß der eine oder
andere Q ES der Kirche überhaupt unmöglich machen ürde,
auf dem Wege der Erbfolge ſich erwerben. Der Staat
dürfte nämlich einerſeits nur verlangen, daß zur Gültigkeit
der Vermächtniſſe moraliſche Perſonen die Heranziehung eines
Notars nötig ſei, und anderſeits verbieten, kirchlichen Anſtalten etwas
3uU vermachen, und der Erblaſſer könnte ſeine Erben durch das Te
ſtament nicht mehr im Gewiſſ

auszubezahlen. i kirchlichen Anſtalten
Aus dieſen und ähnlichen Gründen enthält wohl die Beſtim⸗

mung, ich bei Vermächtniſſen der ſtaatlichen Fbrm 3u hedienen, die
weiſe Einſchränkung „W ES möglich iſt (Si fieri possit)“. Nebenbei
ſei hier noch zugleich bemerkt, daß anſcheinend Uunter dem Ausdruck
„wenn EeS möglich nicht ur die hiiſche, ſondern auch die
ralt  che Möglichkeit verſtanden werden kann. Denn mM
GA.  — 1098 für den Fall, daß EeS ohne großen Nachteil nicht möglich
iſt, eine Ehe vor dem Pfarrer einzugehen, ſogar eine Us
nahmée von der allgemeinen, die Eheſchließung vorgeſchriebenen
Form geſtattet wird, ſo El auch die Ausnahme von der für die
Abfaſſung einer letztwilligen Verfügung vorgeſchriebenen Form nicht
aQn ſchwerere Bedingungen geknüpft 3u ſein. leſe Auffaſſu ſcheint
Am ſo annehmbarer ſein, als uim GaII. 18 geſtattet wird, für die
Erklärung des odex Parallelſtellen heranzuziehen und im 6A/  — 20
für einen ähnlichen Fall die Beobachtung der kanoniſchen Billigkeit
empfohlen wird.

Nach Feſtſtellung dieſes Tatbeſtandes erhebt ſich vor allem die
Frage, welchen Charakter die Beſtimmung des odey habe, ſich m
den meiſten Fällen der ſtaatlichen Orm bedienen.
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Daß wir EeS hier mit einem wirklich en Geſetz zu tun haben, 47

ſt
noch von niemand bezweifelt worden. Viel umſtrittener dagegen iſt
die rage, ob Wwir ES m dieſem mit einer lex irritans oder
mit einer 1e Mmere praeeipiens tun aben, ob alſo vom Kirchen
recht die Benützung der ſtaatlichen Form Uunter Strafe der Un
gültigkeit vorgeſchrieben ſei oder nicht

Bei Beantwortung dieſer rage 1 J.ich der Streit ielfach
darum, ob der mſtand, daß die Erben, rotzdem die ſtaatliche Form
nicht beobachtet Urde, ermahnt werden ſollen (moneantur), den
illen des Erblaſſers auszuführen, eine ſtrenge Pflicht vorausſetze
oder nicht ber gerade weil dieſe rage Unter den Autoren ſtrittig
iſt, oll vorerſt von der Beantwortun derſelben abgeſehen und
die Löſung des Problems von einem anderen Geſichtspunkte Aus
verſucht werden Es 0ll nämlich unterſucht werden, ob nicht der eine
oder andere Kanon vielleicht einen allgemeinen rundſatz oder eine
allgemeine Beſtimmung enthalte, für die richtige Erklärung
Unſeres Kaͤnons 1513 von grundlegender Bedeutung iſt Wie wichtig
ene derartige Umſchau ſei, leuchtet jedem ein, der ſich m der neueren
Literatur des Kirchenrechtes umgeſehen hat und dabei manch⸗
Kal wahrnehmen mu  E, wie Aurchaus alſche Anſichten ber
die Ausdehnung der einen oder anderen Kirchenſtrafe ausgeſprochen
wurden, Cil die grundlegenden Beſtimmungen des can. 2209 ber
die Mitwirkung einem Delikt überſehen wurden und die ent
ſprechenden Strafbeſtimmungen unter falſcher Anwendung des
Cdll 6, 20 einfach nach dem alten Recht Tklärt wurden. 1te nichterſehen
vorliegen?
auch vielleicht bei Erklärung des GAn 1513 ein ähnliches

der Streit daruimn, ob die orſchriHauptſächlich alſo re ſich
des GG.  — 1513, bei Aufſtellung einer letztwilligen Verfügung ſich
wenn möglich der ſtaatlichen Form bedienen, eine leXx irritansſei oder 11

Zur Löſung dieſer rage könnte man zunäch verſucht ſein,
ſich auf GAII 11 3u berufen; derſelbe beſagt: „Nur jene Geſetze
Aben als irritierend (irritantes) oder inhabilitierend (inhabili⸗
tantes) zu gelten, von denen in ausdrücklicher oder äquivalenter
Weiſe eſtimmt wird, daß Eem Akt ungültig bder eine Perſon
ähig ſei. me olche Beſtimmung ſcheint aber im Gall 1513 nicht
vorzuliegen. Deshalb ieg der Gedanke nahe, mit Berufung auf
Cau 11 ſchließen: alſo iſt die Vorſchrift, ſich bei Abfaſſung von
letztwilligen Verfügungen der ſtaatlichen Form bedienen, nicht
irritierend, und demnach ſind auch Ormloſe eſtamente gültig.

Trotzdem aber kann Eem ſolcher Schluß unter Umſtänden
voreilig ſein Daß nämlich Eem Geſetz irritierend ſei, muß nicht
notwendig immer m dem betreffenden Geſetze ſelbſt ausgeſprochen
ſein Die irritierende Beſtimmung kann ſich nämlich auch man
m einem anderen Geſetze, das mehr allgemeineren hat,
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finden. Zum eweiſe hieftn ſei nur auf can. 105 Hutgeivieſent Der
elbe beſagt, daß, wo immer verlang erde, daß Eem Oberer 3u
einer beſtimmten Handlung die Zuſtimmung (consensus) anderer
aben müſſe, dieſe Zuſtimmung ſo nötig ſei, doß der Ere ohne
dieſelbe einen ungültigen Akt etze Sobald alſo Im Kodex die Zu
immung anderer verlang wird, Aben wir CS auf run. dieſes
Kanons mit einer lex irritans tun, ſelbſt wenn m dem betref
fenden Kanon keine Andeutung ber eme irritierende ng
gemacht ird Dieſer Gall 105 ommt un allerding  25 für unſeren
Fall nicht Betracht. Er wurde 10 auch nuLr beiſpielshalber
geführt und Oll nul die Möglichkeit dartun, daß infolge der Be
ſtimmungen eines anderen Kanon die orſchrift, ſich bei aſſu
von letztwilligen Verfügungen der ſtaatlichen Form bedienen,
ſchli doch noch eine irritierende Kraft haben könnte.

Eine orſchri ſcheint Gull. 1529 enthalten. In dem
ſelben 2 * nämlich: „Alles, was das Staatsrecht m einem
aAnde beſtimmt hinſichtlich der Verträge, ſei Es nun m allge
meinen, ſei ES II beſonderen und gleichviel ob EeS ſich dabei handelt
um Verträge mit eigenem Namen (Contractus nominati) oder ohne
eigenen Namen (contractus inncminati) das elbe muß auch
unter enſelben Wirkungen kraft des kanoniſchen Rechtes m
kirchlichen Angelegenheiten beobachtet werden Eine lusnahme
iſt nUuL dann gegeben, wenn die Beſtimmungen des Staatsrechtes
dem göttlichen E  E widerſprechen oder wenn mM Kirchenrecht
anders beſtimmt wird.“

Wie Aus dieſem Kanon hervorgeht, 0  0 der odéex, daß
abgeſehen von den Schluſſe des Kanons angegebenen Au
nahmen die Gläubigen ſich bei all thren Verträgen die Be
ſtimmungen der betreffenden Staatsgeſetze alten, auch wenn dieſe
Verträge EN zum Gegenſtande aben, die zum Rechtsbereich
der Kirche gehören. In einem ſolchen alle ſollen dann kra
kirchlichen Geſetzes auch im kirchlichen Rechtsbereich dieſelben
Wirkungen eintreten, die Staatsgeſetze m weltlichen
Re erei aben Verlangen demnach die Staatsgeſetze 3zUm
chluß von erträgen beſtimmte Formalitäten unter Strafe der
Ungültigkeit, ſo ſind derartige erträge auch vor der Kirche
gültig, wenn ſie ohne dieſe Formalitäten ſchloſſ wurden.

Dieſer Kanon nun zul richtigen Erklärung des Call 1513
herangezogen werden müſſen, denn bi jetzt vurden noch immer
die letztwilligen Verfügungen 3U den Verträgen gerechnet. WIIIID  N.*
Udem man QAus dem ganzen Wortlaut des GdII. 1529 faſt
unwillkürlich heraus, wie der Geſetzgeber emne Vorſchriften mögli
Eit interpretiert aAben will und deshalb drücklich betont, daß
die entſprechenden Beſtimmungen des Staatsrechtes Geltung Aben
ſollten, gleichviel ob ES ſich allgemeine oder beſondere Beſtim
A handle Aund ohne Rückſicht darauf, ob um

es ſi er 2— 05
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mit einem beſonderen Nealiten oder ohne einen handls „tam
1 genere, quam spécie, Sive nominatis Sive innominatis“).

Jendet  — aber dieſen Kanon zur rklärung des Gall 1513,
.2, 0 ˙ kann man ber deſſen Sinn kaum noch Iim Zweifel ſein
Demnach ſollen für letztwillige Verfügungen yUm b der Kirche
die Formalitäten beobachtet werden, die Staatsgeſetze vor

ſchreiben. Die Nichtbefolgung dieſer Formalitäten hat dann
des 64II 1529 im kirchlichen Rechtsbereich dieſelben Folgen
wie im weltlichen, eine letztwillige Verfügung ohne dieſe
Formalitäten iſt Die vor dem Staate ſo auch vor der 141 Un⸗-

gültig. Daß die Beſtimmungen des CG.  — 1513, 2, eine irritierende
Kraft aben, wird alſo nicht in dieſem Kanon, ſondern IimM 64  — 1529
geſagt Da aber die orſ des Gd.  — 1513, 2, die Bedingung
geknů —.

ſt „S1 fieri possit'“, ſo ird damit indirekt geſagt, daß
m gewiſſen Fällen die ſtaatliche Form nich eingehalten wverden
müſſe Wir aben ſomit eine der im Gall 1529 angegebenen Aus
nahmen: das Kirchenrecht beſtimmt anders als das Staatsrecht vor

chreibt 181 ABHRud ure canonieo Caveatur). Demnach ſind dann
In dieſem 0 auch formloſe letztwillige Verfügungen gültig
und folglich auch Iim Gewiſſen verpflichtend. Kann alſo jemand

B., weil das nötige CU noch nicht erreicht hat, ſeine letztwilli⸗
gen Verfügungen nicht m einer vor dem Staate gültigen Form
treffen, ind ieſelben doch im Rechtsbereich der 1 gültig,
wenn der Erblaſſer nur nach natürlichem und kirchlichem Rechte frei
über eine Uter verfügen konnte, und der Beweis erbracht
werden kann, daß dieſes bder jene atſä ſein letzter war
Hiezu kann jedes von der Kirche anerkannte Beweismittel dienen,

zwei Zeugen oder em Schriftſtück.
Nun erheben allerdings manche, Die ſchon früher bemerkt,

eine olche Erklärung des C  — 113, 2, den Einwand, würde
dem Wortlaute des Kanons nicht gerecht. Als Grund hiefür ird
angeführt, daß nach den Beſtimmungen von 82 die Erb „ermahnt“
verden ollen, den letzten Willen de Erblaſſers erfüllen, auch
wenn erſelbe ohne Grund ſeine letztwillige Verfügung nicht i der

O  taate vorgeſchriebenen Form getroffen hätte. Nun kann aber
nach der Anſicht dieſer Gegner jemand nuLr dann ermahnt werden,
Ctwas tun, wenn verpflichtet iſt, dieſe Handlung etzen
Hieraus olgern dann die Gegner mit Leichtigkeit, daß die Erben
im Gewiſſen ver ſind, auch eine formloſe letztwillige Ver
fügung „ad CGaulsds pias“ auszuführen. es etzt dann aber ſe
verſtändlich voraus, daß eine ſolche formloſe Verfügung gültig ſei

Andere Autoren wollen allerdings Qus dem Umſtande, daß die
Erben bloß „ermahnt“ werden ſollen, einen letzten Willen
auszuführen, chließen, daß ES ſich hier nicht Um eine moraliſche
Verpflichtung handle, daß demnach auch eine derartige letztwillige
Verfügung nicht gültig El
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An dieſer Stelle nun ſollen keine Lundent Erbrtevungen darüber

angeſtellt werden, weſſen Anſicht am beſten durch philoſophiſche oder

philologiſche Gründe verteidigt werden könnte. Statt deſſen aber

ſei darauf hingewieſen, welche Bedeutung das Wort „ermahnen“

(monere) im kirchenrechtlichen Sprachgebrauch hat, auf den es

ſchließlich doch hier allein ankommt. Im Kirchenrecht aber kann man

aus dem Wort „monere“ keine moraliſche Verpflichtung be⸗

weiſen. Zur Begründung hiefür ſei nur hingewieſen auf eines der

bedeutendſten kanoniſtiſchen Werke, das wir haben, nämlich auf die

Arbeit Benedikts XIV. „De synodo dioecesana“. Im 11. Buche

jenes Werkes, Kapitel 5, Nr. 5, lehrt nämlich jener gelehrte Kanoniſt:

„Verbum „‚admonemus‘ non praeceptum, sed merum importat

consilium, uti bene Barbosa tract. de diction. dict. 12.“ Setzt aber

das Wort „ermahnen“ keine Vorſchrift voraus, ſo kann man auch

aus dieſem Ausdruck nicht folgern, daß formloſe Teſtamente gültig

ſeien.

Aus dieſen Darlegungen dürfte ſich ergeben, daß letztwillige

Verfügungen ad causas pias ungültig ſind, wenn ſie nicht ab⸗

gefaßt ſind in der vom Staate zur Gültigkeit vorgeſchriebenen

Form. Eine Ausnahme fände nur dann ſtatt, wenn es moraliſch

unmöglich iſt, ein Teſtament in der vom Staate vorgeſchriebenen

Form abzufaſſen. In dieſem Falle wäre auch ein formloſes Teſta⸗

ment gültig.

Da im cæan. 18 als Regel für

die Geſetzeserklärung auch die

Bezugnahme auf die Abſicht des Geſetzgebers angegeben wird, ſo

ſei auch noch geſtattet, darauf hinzuweiſen, wie ſehr die obige Er⸗

klärung des ean. 1513 mit dem ganzen Geiſte des neuen Geſetz⸗

buches im Einklang ſteht. Unſchwer iſt nämlich aus dem Kodex zu

erkennen, daß es bei Abfaſſung desſelben der Kirche daran gelegen

war, möglichſt große Uebereinſtimmung mit dem Staatsgeſetze zu

erreichen. Zum Beweiſe hiefür ſei nur hingewieſen auf can. 2223,

§3, 29 bezüglich der Verhängung von Strafen; can. 1059, can. 1080

bezüglich des Ehehinderniſſes, das aus der Adoption entſteht; can. 1508

bezüglich der Präſkription. Gerade letzterer Kanon weiſt mit den

Beſtimmungen über die letztwilligen Verfügungen eine große Aehn⸗

lichkeit auf. Wie nämlich bei der Präſkription, ſo adoptiert auch bei

den letztwilligen Verfügungen die Kirche zwar das Staatsrecht, aber

ſie adoptiert es nicht ohne jede Ausnahme.

Trotzdem aber nach dem Kodex manche Perſonen gültigerweiſe

ein Teſtament machen können, die nach dem Staatsgeſetz dazu un⸗

fähig ſind, ſo dürfte in der Praxis ſich daraus doch nicht ſehr oft

ein Gegenſatz zum ſtaatlichen Recht ergeben. Denn nicht alle,

welche nach dem Staatsgeſetz unfähig ſind ein gültiges Teſtament

zu machen, haben nun auch ſchon dieſe Fähigkeit nach dem Kirchen⸗

recht. Dieſer Teſtierfähigkeit wird vielmehr im can. 1513, § 1, eine

Grenze geſetzt durch die Beſtimmung: 53 nach dem Natur⸗ undAn dieſer Stelle mun ſollen keine langen Eubttennngen darüber
angeſtellt werden, weſſen ſicht beſten Urch philoſophiſ oder
philologiſche Gründe verteidigt werden könnte Statt deſſen aber
ſei

Vᷓ.*

arau hingewieſen, welche Bedeutung das DT „ermahnen“
(monere) im kirchenrechtlichen Sprachgebrauch hat, auf den ES
ſchließlich doch hier allein ankommt. Im Kirchenrecht aber kann
Aus dem Lor „monere“ keine moraliſche Verpflichtung be
weiſen Zur Begründung hiefür ſei UL ingewieſen auf eines der
bedeutendſten anoniſtiſchen erke, das wir aben, na  mlich auf die
Arbeit Benedikts XIV „De SynOdo dioecesana“. Im  V. 1 Buche
jenes Werkes, Kapitel 5, Nr 5, ehr nämlich jener gelehrte Kanoniſt
„Verbum admonemus' PT 2 tum, Sed importa
COnsilium, Ut1 Ue Barbosa TAGC de diction. diet 142 Setzt aber
das N  Ort „ermahnen“ keine orſchri voraus, ſo kann an auch
Aus dieſem Ausdruck nicht folgern, aß formloſe Teſtamente gültig
ſeien.

Aus dieſen Darlegungen dürfte ſich ergeben, daß letztwillige
Verfügungen 20 CausasS8 Pias ungültig ſind, wenn ſie nicht ab
gefaßt ind m der vom Staate zur Gültigkeit vorgeſchriebenen
Form. me Ausnahme ande Unur dann ſtatt, wenn moraliſch
unmöglich iſt, em Teſtament In der vom Staate vorgeſchriebenen
brm abzufaſſ In dieſem wäre auch eun formloſes Leſta
ment gültig.

Da Mmi Call 18 als Regel für die Geſetzeserklärung auch die
Bezugnahme auf die Abſicht des Geſetzgebers angegeben wird, ſo
ſEei auch noch geſtattet, darauf inzuweiſen wie ſehr die obige Er
klärung des Call 1513 mit dem ganzen Geiſte des Geſetz
buches im Einklang Unſchwer iſt nam ich laus dem Kodex 3
erkennen, bei bfaſſung esſelben der Kirche daran gelegen
war, möglichſt große Uebereinſtimmung mit dem Staatsgeſetze 3
erreichen Zum Beweiſe hiefür ſei nur hingewieſen auf [

20 bezüglich der Verhängung von Strafen; Call 1059, Call 1080
bezüglich des Ehehinderniſſes, das dus der Adoption en  3  5 GU  — 1508
bezüglich der Präſkription Gerade letzterer Ranon weiſt mit den
Beſtimmungen über die letztwilligen Verfügungen eine große Aehn
lichkeit auf Wie nämlich bei der Präſtription, ſo adoptiert auch bei
den letztwilligen Verfügungen die Kirche zwar da Staatsrecht, aber
ſie adoptiert ES nicht ohne jede Ausnahme.

Trotzdem aber nach dem Kodex manche Perſonen gültigerweiſe
Eemn Teſtament machen können, die nach dem Staatsgeſe dazu un

fähig ſind, ſo dürfte In der Praxis ſich daraus doch nicht ſehr oft
Eem egenſatz zum ſtaatlichen 1e ergeben. Denn nicht alle,
8 nach dem Staatsgeſetz unfähig ſind Eem gültiges Teſtament

machen, aQben nun auch chon leſeé Fähigkeit nach dem Kirchen
recht Dieſer Teſtierfähigkeit ird vielmehr m GII 1513, , eine
Grenze geſetzt durch die Beſtimmung ö „Wer nach dem (atur und
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dem Rirchemnecht frei über ſeine Güter verfügen dann, der kann

dieſelben zu frommen Zwecken vermachen .. durch eine Schenkung

von Todes wegen.“ Nun wird aber im can. 89 beſtimmt: „Ein

Minderjähriger iſt bei Ausübung ſeiner Rechte der Gewalt der

Eltern oder Vormünder unterworfen mit Ausnahme jener Fälle,

in denen das Recht (d. h. Kirchenrecht) beſtimmt, daß die Minder⸗

jährigen nicht unter der väterlichen Gewalt ſtehen.“ Eine ſolche

Beſtimmung kann entweder ausdrücklich oder einſchließlich gegeben

ſein. Ausdrücklich werden die Minderjährigen als von der väterlichen

Gewalt befreit erklärt in can. 1223, § 2, bezüglich der Wahl der

Kirche zur Einſegnung ihrer Leiche und des Friedhofes zu ihrer

Beerdigung. Indirekt werden die Minderjährigen der väterlichen

Gewalt entzogen in can. 542, 555 und in can. 973 bis 975, die für

das Noviziat und den Klerikerſtand ein beſtimmtes Alter, nicht aber

die Einwilligung der Eltern oder Vormünder vorſchreiben.“) In

can. 1513, § 1, werden aber die Minderjährigen weder ausdrücklich

noch einſchließlich der väterlichen Gewalt entzogen. Demnach können

dieſe Minderjährigen nicht unabhängig von den Eltern oder Vor⸗

mündern ein Teſtament machen. Damit aber iſt in bezug auf die

Teſtamente der Minderjährigen wenigſtens in unſeren Gegenden

die Gefahr eines Konfliktes zw

—

größten Teil beſeitigt.

iehen — und zum

—

Brautunterricht.

Von Dechant Dr Ott in Waldhilbersheim.

Der Kodex ſchreibt im can. 1033 folgendes vor: Ne omittat

parochus, secundum diversam personarum conditionem, sponsos

docere sanctitatem sacramenti matrimonii, mutuas coniugum obli-

gationes et obligationes parentum erga prolem.

Man hat früher, und auch noch in der letzten Zeit, nachdem

der Kodex ſchon in Kraft getreten war, ſich entſchieden dafür aus⸗

geſprochen, daß der Brautunterricht, nicht das Brautexamen, in den

Beichtſtuhl verlegt werden ſolle. Vor mehreren Jahrzehnten wurde

in einer Paſtoralkonferenz als Grund dafür angegeben, der Prieſter

ſetze ſich ſonſt leicht der Gefahr aus, daß man Verleumderiſches

oder Ehrenrühriges über ihn erzählen könne und er ſich dagegen

nicht verteidigen könne. Dieſer Vorwand ſpricht ja direkt gegen den

Brautunterricht in der Beicht. Was man in der Beicht den Braut⸗

leuten ſagt, bleibt ja ohne Zeugen. Und wenn auch dieſer Unter⸗

richt in der Beicht nicht direkt unter das sigillum sacramentale fällt,

dann iſt der Prieſter doch wehr⸗ und waffenlos, da dann Behauptung

CNCNNCNCNCNCNCNCNCNCCCCCCCCCCCCCCCCCCN TDTDDDDDPDTDTDTDTDPDTDTDTDTDTCTCTCTCT

gegen Behauptung ſteht und der Prieſter gar nichts kann.

) Vgl. Epitome zur. an, I n 162.
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dem Kirchenrecht frei äber ſeine Güter verfügen kann, der kann
dieſelben frommen Zwecken vermachen durch eine Schenkung
von 0  8 wegen  7. Nun ird aber Im G  — beſtimmt: „Ein
Mind erjähriger iſt bei Ausübung ſeiner Rechte der Gewalt der
Eltern oder Vormünder unterworfen mit Usnahmée jener älle,
m denen das Recht (d Kir beſtimmt, daß die Minder⸗
jährigen nicht Unter der väterlichen Gewalt ſtehen.“ Eine ſolche
Beſtimmung kann en  (Eder ausdrücklich oder einſchließlich gegeben
ſein. Ausdrücklich werden die Minderjährigen als von der väterlichen
Gewalt befreit rklärt I GQdII. 1223, bezüglich der Wahl der
Kirche 3ul Einſegnung ihrer Et ud des Friedhofes ihrer
Beerdigung. Indirekt werden  e Minderjährigen der väterlichen
Gewalt entzogen m Gall. 542, 555 und m Gdll. 973 bis 97⁵M, die für
das Noviziat und den Klerikerſtand em beſtimmtes Alter, nicht aber
die Einwilligung der Eltern oder Vormünder vorſchreiben.“) In
Gdll 1513, , werden aber die Minderjährigen eder ausdrücklich
noch einſchließlich der väterlichen Gewalt entzogen. Demnach können
dieſe Minderjährigen nicht unabhängig von den Eltern oder Vor
mündern Emn Teſtament machen Damit aber iſt m Ezug auf die
Teſtamente der Minderjährigen wenigſtens m unſeren Gegenden
die Gefahr eines Konfliktes 3
größten Teil beſeitigt. Kirchen⸗ und Staatsgeſetz zum

Brautunterricht.
Von Dechant Dr Ott un Waldhilbersheim.

Der Kodex ſchreibt im Cdll. 1033 folgendes vor NS omittat
parochus, SeEundum diversam Personarum Conditionem, SPOnSOS
docere SanStitateimmn Sacramenti matrimonii, mutuas Coniugum 00  —
gationes 6 obligationes parentum ETGG prolem.

Man hat früher, und auch noch m der letzten Zeit, na  em
der Kodex ſchon m Kraft getreten war, ſich entſchieden dafür 4us
geſprochen, daß der Brautunterricht, nicht das Brautexamen, m den
Beichtſtuhl verlegt werden ſolle Vor mehreren Jahrzehnten Urde
m einer Paſtoralkonferenz als Grund dafür angegeben, der Prieſter
ſetze ſich ſonſt El der Gefahr aus, daß mMan Verleumderiſches
oder Ehrenrühriges⸗ ber ihn erzählen könne und ſich dagegen
nicht verteidigen könne. Dieſer Vorwand ſpr 10 direkt den
Brautunterricht m der Cl Was man m der El den rau
leuten ſagt, bleibt 1⁴ ohne Zeugen Und wenn auch dieſer nter
richt m der El nicht direkt unter das sigillum 8SaCramentale fällt,
dann iſt der Prieſter doch wehr und waffenlos, da dann ehd
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Behauptung ſte und der Prieſter gar ni ů kann.

Vgl. Vermeerſf 2 Epitome ur. Can. n 162


